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1 Einleitung 

Das Gewerbegebiet Starzach in Börstingen ist bislang nur zum Teil bebaut. In der südöstli-
chen Teilfläche soll ein Garagenpark ermöglicht werden. Das Vorhaben soll planungsrechtlich 
mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan gesichert werden; dazu muss der rechtsver-
bindliche Bebauungsplan „Gewerbegebiet Starzach" (rechtsgültig seit 28.11.1997) in diesem 
Bereich geändert werden. 

Im Bebauungsplanverfahren ist gemäß § 2a Baugesetzbuch (BauGB) eine Umweltprüfung 
durchzuführen [1]. Die Umweltprüfung erfolgt verfahrensbegleitend. Die Ergebnisse werden 
in einem Umweltbericht zusammengefasst. Grundlage des Umweltberichts in der vorliegen-
den Fassung bilden der Bebauungsplanentwurf [8] sowie die Angaben des Vorhabenträgers 
und der Gemeinde Starzach; die Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie der erneuten Öffent-
lichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB werden berücksichtigt. Für weitere verwendete 
Unterlagen wird auf Kapitel 4.1 verwiesen. 

1.1 Lage und Nutzung des Plangebiets 

Das Plangebiet des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Starzach 1. Änderung" befindet sich am 
südöstlichen Rand des Gewerbegebiets Starzach, südwestlich der Ortslage Börstingen, am 
Rand der Neckaraue (s. Abbildung 1). Es umfasst eine Fläche von ca. 1,5 ha. Das Gelände fällt 
von ca. +390 m ü. NN im Südosten auf ca. +375 m ü. NN nach Nordwesten, in Richtung 
Neckar ein. 

Abbildung 1: Übersichtslageplan mit Lage des Plangebiets 
(Kartengrundlage: Daten- und Kartendienst der LUBVV [18]) 
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Das Plangebiet befindet sich südlich der Bahnlinie Horb/Rottenburg. Es umfasst das Flurstück 
1000/5. Die nördliche Begrenzung bildet die Dr.-Eberhard-Buse-Straße. Im Süden wird das Plan-
gebiet durch die sich anschließende Kreisstraße K 6941 und durch Wald begrenzt. Westlich 
schließen sich weitere Flächen des Gewerbegebiets an. Östlich liegt die freie Landschaft. 

Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb des Gewerbegebiets Starzach; es ist bisher nicht 
bebaut. 

1.2 Art der geplanten Bebauung und Erschließung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Starzach 1. Änderung" überplant 
den südöstlichen Rand des Gewerbegebiets Starzach. Der rechtsverbindliche Bebauungs-
plan aus dem Jahr 1997 setzt auf der überwiegenden Fläche ein Gewerbegebiet fest [7]. Am 
östlichen und am südlichen Rand sind private Grünflächen festgesetzt. 

Die mit dem überplanten Bebauungsplan zulässigen Nutzungen sollen modifiziert werden. Der 
Planbereich, die planungsrechtlichen Festsetzungen und die örtlichen Bauvorschriften des 
überplanten Bebauungsplans werden aufgehoben. Der aktuelle Bebauungsplan „Gewerbege-
biet Starzach 1. Änderung" orientiert sich dabei im Grundsatz an den Festsetzungen des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplans. 

Maßgeblich für die Berücksichtigung der Umweltbelange sind folgende Übernahmen und Än-
derungen der bislang rechtverbindlichen Festsetzungen durch die Festsetzungen des aktuellen 
Bebauungsplans „Gewerbegebiet Starzach 1. Änderung": 

• Das Gewerbegebiet dient wie bisher der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden 
Gewerbebetrieben. Im vorliegenden Fall soll ein Gargenpark entstehen. Selbständige Ein-
zelhandelsbetriebe sind nicht zulässig. 

• Als bauliche Nutzung wird wie bisher ein Gewerbegebiet (GE) festgesetzt, mit einer GRZ 
= 0,8. Es wird in abweichender Bauweise festgesetzt; Gebäudelängen über 50 m bis ma-
ximal 160 m sind zulässig. Die maximal zulässige Gebäudehöhe wird wie bisher auf 12 m 
festgesetzt. 

• Die überbaubare Fläche orientiert sich an der bisher festgesetzten überbaubaren Fläche; 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 Bau NVO sind wie bisher auf den nicht überbaubaren 
Flächen nicht zulässig. 

• Ausnahmsweise zugelassen werden Nebenanlagen und Einrichtungen, die der Versor-
gung des Baugebiets mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von 
Abwasser dienen, da für sie im Bebauungsplan keine besonderen Flächen festgesetzt 
sind. Dies gilt auch für fernmeldetechnische Nebenanlagen sowie für Anlagen für erneu-
erbare Energien. 

• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter werden wie bisher ausnahmsweise zugelassen. 

• Die bisherigen privaten Grünflächen werden flächen- und funktionsmäßig weitgehend 
übernommen. Die südliche private Grünfläche wird entsprechend der Festsetzung des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplans als Fläche für Wald festgesetzt. Die private Grünflä-
che am östlichen Rand des Plangebiets wird übernommen. Auf die bisher als Durchgrü-
nung zu pflanzenden Bäume wird verzichtet; an der Dr.-Eberhardt-Buse-Straße werden 
Bäume zur Eingrünung festgesetzt. 

HPC_2195726_Gu(1b).docx 

114kIK  I NOGEN 
naL ALLIANCE 



— Seite 6 — zum Gutachten Nr. 2195726(1b) 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Starzach 1. Änderung", 
Starzach-Börstigen 
Begründung Teil II: Umweltbericht 

 

Für die Umwelt. Für die Menschen. 

1.3 Ver- und Entsorgung, Energienutzung 

Das Gebiet wird im Trennsystem entwässert. Das unverschmutzte Regenwasser, das von 
Dachflächen und Freiflächen abfließt, soll innerhalb des Plangebiets zurückgehalten und 
größtmöglich versickert werden. Der Überlauf wird in einen Wassergraben geleitet, der ent-
lang der Bahnlinie verläuft. 

Solarkollektoren zur Gewinnung erneuerbarer Energien werden nicht ausgeschlossen. Unter 
Umweltgesichtspunkten sind sie, unter Verwendung der Dachflächen, zu empfehlen. 

2 Umweltschutzziele aus übergeordneten oder einschlägigen Fachgeset-
zen und -planungen 

2.1 Fachgesetze 

Nach gesetzlicher Vorgabe ist für das anstehende Bebauungsplanverfahren die Eingriffsrege-
lung des § la Abs. 3 BauGB [1] in Verbindung mit § 21 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG [10]) zu beachten. Die sich daraus ergebenden Anforderungen werden im Zuge der 
Umweltprüfung abgearbeitet und finden im Bebauungsplan mit entsprechenden Festsetzungen 
und Hinweisen Berücksichtigung. 

Bezüglich der von der Planung ausgehenden Emissionen (Lärm, Schadstoffe) sind das Bun-
desimmissionsschutzgesetz bzw. die entsprechende Verordnung (16. BlmSchV — Verkehrs-
lärm [26]), die zugeordneten Verwaltungsvorschriften (TA Luft [6], TA Lärm [25]) sowie die 
DIN 18 005 [3] zu beachten. Das Regenwassermanagement ist über §§ 45a ff. des Wasser-
gesetzes Baden-Württemberg (WG) [31] geregelt. 

Zum Schutz streng geschützter Arten sind §§ 44 ff. BNatSchG [10] in Verbindung mit Art. 12 
und 16 FFH-Richtlinie, Anhang IV und Art. 5 und 9 Vogelschutzrichtlinie zu beachten [23], 
[24]. Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG sind nicht Bestandteil einer Abwägung. Sie 
können nur durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zur Wahrung der ökologischen Funk-
tionalität (CEF-Maßnahmen) oder mittels begründeter Befreiung durch die Naturschutzbe-
hörde aufgehoben werden. 

2.2 Regionalplan/Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 

Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Starzach 1. Änderung" überplant einen Teilbereich des 
Gewerbegebiets Starzach. 

Der Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) der Stadt Rotten-
burg am Neckar mit den Gemeinden Hirrlingen, Neustetten und Starzach stellt das Plangebiet 
als gewerbliche Baufläche bzw. geplante gewerbliche Baufläche dar [30]. Diese Darstellung 
wurde nachrichtlich in die Raumnutzungskarte des Regionalplans der Region Neckar-Alb 2013 
übernommen [22]. 

Auch im Landschaftsplan 2020 der VVG ist das Plangebiet als gewerbliche Baufläche bzw. 
geplante gewerbliche Baufläche dargestellt [21]. Die östlich angrenzenden Gehölzflächen sol-
len als wertvolle Biotope im Offenland gesichert werden. In den Biotop wird nicht eingegriffen. 
Für die nördlich verlaufende Dr.-Eberhardt-Buse-Straße ist eine Entwicklung als Erholungs-
weg, als Teil einer Gesamtmaßnahme aufgeführt. 
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2.3 Schutzgebiete, geschützte Objekte 

Innerhalb des Plangebiets des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Starzach 1. Änderung" befin-
den sich Teilflächen des geschützten Offenlandbiotops Nr. 1-7518-416-0551 Gehölze N der K 
6925 SW Börstingen. Für die Beanspruchung der Biotopflächen wurde ein Antrag auf Aus-
nahme bei der Unteren Naturschutzbehörde, LRA Tübingen (UNB) gestellt. Der Antrag enthält 
die Darstellung von Maßnahmen zum Ausgleich; diese wurden vorab mit der UNB abgestimmt. 
Der Antrag wurde mit Schreiben vorn 29.04.2020 genehmigt. 

Nach Süden und Osten schließt das Landschaftsschutzgebiet Nr. 4.16.010 „Oberes Neckartal 
mit den Seitentälern Rommelstal, Starzeltal und Eyachtal" an [18]. Der Schutzzweck und die 
Verbote zum Schutz der Landschaft, gern. der Vorordnung des LRA Tübingen v. 02.12.1998 
werden durch den Bebauungsplan nicht tangiert. 

Das nächste Schutzgebiet der Kulisse Natura 2000 befindet nördlich, in etwa 25 m Entfernung 
vom Plangebiet [18]. Es handelt sich um eine Teilfläche des FFH-Gebiets Nr. 7519-341 „Neckar 
und Seitentäler bei Rottenburg". Zwischen Plangebiet und FFH-Gebiet verlaufen die Dr.-Eber-
hardt-Buse-Straße und die Schienenstrecke Rottenburg-Horb. Mit dem Bebauungsplan werden 
die Festsetzungen bezüglich der gewerblichen Nutzung i. W. übernommen. Nachteilige Wirkun-
gen auf die Schutzziele des FFH-Gebiets sind nicht zu erwarten. 

Sonstige Schutzgebiete nach BNatSchG sowie Wasserschutzgebiete sind nicht betroffen [18]. 

2.4 Berücksichtigung des besonderen Artenschutzes 

Das Plangebiet ist Teil eines Gewerbegebietes; es grenzt an gewerblich genutzte Flächen an. 
Das Gebiet selbst ist allerdings noch nicht erschlossen und bebaut. Daher war für die Bebau-
ungsplanänderung der besondere Artenschutz zu berücksichtigen. Dies erfolgte durch eine 
Relevanzprüfung, auf Grundlage der vorhandenen Habitatstrukturen und der zukünftigen Nut-
zung des Gebiets. Zur Erhebung der Habitatstrukturen erfolgten Ortsbegehungen am 
05.09.2018 und am 29.04.2020. 

Das Plangebiet liegt in Hanglage, es wird von Wiesen- und Gehölzflächen eingenommen. Süd-
lich der Dr.-Eberhardt-Buse-Straße steigt das Gelände an; dort ist eine Wiese ausgebildet. Die 
Vegetation entspricht der einer Fettwiese; stellen- und inselweise sind verbrachte Bereiche, 
z. B. mit Goldrute vorhanden. Die Wiese wird augenscheinlich etwa 1 x pro Jahr gemäht. Nach 
Süden hin nimmt die Verbrachung zu; bis zum Waldrand kommen vermehrt Gehölzjungwuchs 
und Hochstauden (Mädesüß) auf. Etwa auf der Hälfte der Fläche zieht sich eine schmale Bö-
schung von Südosten nach Nordwesten. Dort befinden sich einzelne Laubbäume sowie eine 
Heckenstruktur; an deren Rand ein kleiner Schuppen. Am südlichen Rand der Fläche schließt 
sich der Waldrand an. 

Die Bäume, der Heckenstreifen und der Waldrand können grundsätzlich von Vögeln zur Brut 
genutzt werden. Aufgrund der angrenzenden gewerblichen Nutzung sind keine seltenen und 
störungsempfindlichen Arten anzunehmen. Die Einzelbäume weisen keine Höhlen oder aus-
geprägte Rindenspalten auf. Am Schuppen wurden keine Hinweise auf Vogel- und Fleder-
mausquartiere festgestellt. Die Wiese ist als Nahrungshabitat für Vögel und Fledermäuse ge-
eignet. Am gestuft aufgebauten Waldrand könnte die Haselmaus vorkommen; aufgenagte 
Nussschalen wurden nicht gefunden. 
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Abbildung 2: Blick nach Süden über den östlichen Teil des Plangebiets 
(Foto: HPC AG, 29.04.2020) 

Abbildung 3: Blick nach Süden über den mittleren Teil des Plangebiets 
(Foto.  HPC AG, 29.04.2020) 
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Abbildung 4: Blick nach Südwesten über den westlichen Teil des Plangebiets 
(Foto: HPC AG, 29.04.2020) 

Abbildung 5: Aspekte Wiese (links) und aufkommender Gehölz-Jungwuchs (rechts) 
(Fotos: HPC AG, 29.04.2020) 
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Aufgrund der Lebensraumansprüche und der Verbreitung sind weitere artenschutzrechtlich 
relevante Arten, wie Reptilien oder Falterarten, nicht zu erwarten. Es gab u. a. keine offenen 
Bodenstellen, mit grabbarem Untergrund. 

Hinweise zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 

Im Plangebiet befinden sich Gehölzstrukturen (einzelne Bäume, Hecke, Waldrand). Sie bieten 
grundsätzlich ein Habitatpotenzial für Brutvögel. Sollte eine Entfernung der Gehölze notwen-
dig sein, könnten unabsichtlich Vögel und Gelege verletzt und getötet bzw. zerstört werden. 
Um dies zu verhindern, sollten Gehölzrodungen grundsätzlich außerhalb der Brutzeit der Vö-
gel erfolgen. Geeignet ist, in Anlehnung an § 39 (5) BNatSchG, der Zeitraum von Oktober bis 
Februar. Der Waldrand wird als Wald im Sinne des § 2 LWaldG erhalten; bei seiner Pflege 
sind die Grundsätze der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft gern. § 12 BVValdG zu beachten. 

Aufgrund der Lage des Plangebiets bzw. der Nutzung im Umfeld ist davon auszugehen, dass 
in den Gehölzstrukturen Vögel brüten, die störungsunempfindlich sind. Höhlenbrüter sind nicht 
anzunehmen. Aus artenschutzrechtlicher Sicht sind daher keine Maßnahmen zum Ersatz ent-
fallender Brutmöglichkeiten erforderlich. Erhebliche Störungen durch das Planvorhaben sind 
auszuschließen. 

Für sonstige artenschutzrechtliche Konflikte liegen keine Hinweise vor. 

2.5 Biotopverbund 

Flächen, die für den Biotopverbund maßgeblich sind (Kernflächen, Kernräume, Suchräume) lie-
gen nicht innerhalb des Plangebiets. 

3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Starzach 1. Änderung" sieht keine Flächenausdehnung 
gegenüber dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan vor. Er orientiert sich in seinen Festsetzun-
gen an denen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans. Ein Teil der vorgesehenen Änderun-
gen lassen keine Umweltauswirkungen erwarten, die über die bisherigen hinausgehen. Dane-
ben stehen Veränderungen an, die ihrerseits zu Veränderungen der Umweltauswirkungen füh-
ren. 

Im Rahmen einer Abschichtung werden zunächst überschlägig die Umweltaspekte ermittelt, 
die gegenüber den Wirkfaktoren des Planvorhabens empfindlich sind, und für die maßgebli-
che Änderungen der Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

• Fläche  

Das Plangebiet nimmt eine Fläche von ca. 1,5 ha, am östlichen Rand des Gewerbegebiets 
Starzach ein. Mit dem Bebauungsplan „Gewerbegebiet Starzach 1. Änderung" wird eine 
weniger intensiver Flächennutzung als bisher festgesetzt. Gegenüber den rechtsverbind-
lichen Bebauungsplänen verringert sich die Fläche, die für die Straßen sowie eine indust-
rielle/gewerbliche Nutzung zulässig sind, um ca. 1.010 m2. Die Flächen mit Pflanzgeboten, 
Versickerungseinrichtungen und Maßnahmen für Natur und Landschaft nehmen entspre-
chend um ca. 1.010 m2  zu. 
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• Mensch  

Das Plangebiet liegt randlich innerhalb des Gewerbegebiets Starzach. Es soll, wie bisher, 
als Gewerbegebiet (GE) ausgewiesen werden. Erholungseinrichtungen werden nicht tan-
giert. 

Die mit dem Bebauungsplan „Gewerbegebiet Starzach 1. Änderung" zulässigen Nutzun-
gen entsprechen denen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans. Es ist keine Verände-
rung der Umweltauswirkungen zu erwarten. Im Gebiet sind nicht erheblich belästigende 
Gewerbebetriebe zulässig; Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie 
für Betriebsinhaber und Betriebsleiter werden ausnahmsweise zugelassen. Der Bebau-
ungsplan weist darauf hin, dass in diesem Fall Fenster der Schallschutzklasse 3 VDI 2719 
mit eventuell schallgedämpften Lüftungsschächten zu verwenden sind. 

Insgesamt sind keine erheblichen Umweltauswirkungen für die Nutzer des Plangebiets 
und der angrenzenden Flächen zu erwarten. 

• Lebensräume und Arten  

Das Schutzgut Lebensräume und Arten ist kleinräumig, auf der Ebene der einzelnen Le-
bensräume zu betrachten. Mit der nun zulässigen Bebauung werden im Vergleich zum 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan in geringem Umfang mehr Flächen verfügbar, die 
zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie als naturnahe Ausgleichsfläche ge-
eignet sind. Im Gegenzug entfallen Baumpflanzungen, die bisher zur Durchgrünung bei-
trugen. Insgesamt sind die Umweltauswirkungen positiv. 

• Boden  

Das Schutzgut Boden ist ebenfalls kleinräumig zu betrachten. Als Folge der Festsetzun-
gen des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Starzach 1. Änderung" wird ein geringfügig klei-
nerer Flächenanteil im Gebiet für eine Bebauung und Versiegelung festgesetzt als bisher. 
Die Bodenfunktionen können dort in größerem Umfang als bisher erhalten werden. Die 
Umweltauswirkungen sind insgesamt positiv. 

• Wasser (Grundwasser und Oberflächenwasser)  

Das Plangebiet liegt in der hydrogeologischen Einheit des Mittleren Muschelkalks [13]. 
Der Mittlere Muschelkalk ist ein Kluft- und Karstgrundwasserleiter; er bildet mit dem Obe-
ren Muschelkalk einen hydraulisch zusammenhängenden Grundwasserleiter mittlerer bis 
mäßiger Durchlässigkeit und mittlerer Ergiebigkeit. Insgesamt weist er eine geringe Be-
deutung für die Grundwasserneubildung auf [13]. 

Das Plangebiet gehört zum Einzugsgebiet des Neckars; der Vorfluter fließt ca. 200 m 
nordöstlich der Gebietsgrenze. 

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Starzach 1. Änderung" wird 
zukünftig ein geringfügig kleinerer Flächenanteil im Gebiet für eine Bebauung und Versie-
gelung festgesetzt als bisher. Dementsprechend kann mehr Niederschlag versickern als 
bisher anzunehmen war. 

Der Regenwasserabfluss unverschmutzter Flächen soll zudem in ein Versickerungsbe-
cken auf dem Gewerbegrundstück geleitet und dort größtmöglich versickert werden. Der 
Überlauf wird in einen Wassergraben geleitet. 

Die Umweltauswirkungen sind insgesamt positiv. 
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• Klima/Luft 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Gewerbegebiets; es ist dem Gewerbe-Klimatop zu-
zuordnen. Dieses ist durch eine verdichtete Bebauung, mit Wärmeinseleffekt, geringer 
Luftfeuchtigkeit und erheblicher Windfeldstörung gekennzeichnet. Weitere Merkmale sind 
Zufahrtsstraßen und Stellplatzflächen sowie erhöhte Emissionen. Klimatisch ausgleichend 
wirkt die Lage am Waldrand. 

Im vorliegenden Fall entspricht die zulässige Bebauung i. W. der Bebauung, die bereits 
mit dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan festgesetzt wurde. Als positive Umweltaus-
wirkung ist die geringfügig geringere Versiegelungsrate zu nennen. 

• Landschaftsbild  

Das Plangebiet am Rand des Gewerbegebiets Starzach ist bereits anthropogen überprägt. 
Die Art der zukünftig zulässigen Bebauung, in abweichender Bauweise bis zu 160 m Ge-
bäudelänge, und der zulässigen Gebäudehöhe von 15 m entspricht dem rechtsverbindli-
chen Bebauungsplan und dem gewerblichen Ortsbild im Umfeld. 

Nach Süden und Osten wird durch Waldrand und Gehölzflächen eine natürliche Eingrü-
nung und Einbindung in die Landschaft erreicht. Der rechtsverbindliche Bebauungsplan 
setzte im Plangebiet eine Durchgrünung mit Laubbäumen fest; diese Festsetzung entfällt 
nun. Entlang der Dr.-Eberhardt-Buse-Straße werden Laubbäume festgesetzt. Die für das 
Landschaftsbild maßgebliche Eingrünung nach Norden wird dadurch weiterhin gewähr-
leistet. Es sind keine relevanten Änderungen hinsichtlich des Schutzguts zu erwarten. 

• Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet sind keine geschützten oder bedeutsamen Kultur- und Sachgüter bekannt. 
Der Bebauungsplan weist darauf hin, dass Bodenfunde oder Fundplätze, die bei den Bau-
arbeiten entdeckt werden, gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz unverzüglich dem Landes-
denkmalamt zu melden sind. Die Fundstelle ist bis zu vier Werktage in unverändertem 
Zustand zu belassen, sofern nicht das Landesdenkmalamt einer Verkürzung dieser Frist 
zustimmt. 

Östlich, außerhalb des Plangebiets, befinden sich ein VVegekreuz sowie eine Ruhebank; 
sie werden erhalten. Es sind insgesamt keine nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwar-
ten. 

• Wechselwirkungen  

Die zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem 
Maße. Im Hinblick auf mögliche Beeinträchtigungen sind von Bedeutung: 

- Boden als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, als Funktionsträger im Wasserkreislauf 
(Schutzgut Grundwasser) und als Träger klimaaktiven Bewuchses 

- Grundwasser als geschützte Lebensgrundlage des Menschen sowie von Tieren und 
Pflanzen 

- Einfluss des Bewuchses auf Frischluftentstehung und als klimatischer Ausgleichsfak-
tor (Kleinklima), Bewuchs als landschaftsprägender Faktor 

Die genannten Wechselwirkungen sind innerhalb des Plangebiets bereits infolge der Fest-
setzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans als gestört anzunehmen. Weitere 
Störungen sind nicht zu erwarten. 
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Insgesamt sind nach der überschlägigen Prüfung keine nachteiligen Umweltauswirkungen zu 
erwarten. Für die Schutzgüter Mensch und Landschaft stellt sich die Umweltbilanz unverän-
dert dar. Die Schutzgüter Fläche, Lebensräume/Arten, Boden und Grundwasser erfahren ins-
gesamt positive Wirkungen. 

Anschließend erfolgt eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für die Schutzgüter Lebensräume/Arten 
sowie Boden, unter Berücksichtigung der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans. 

3.1 Sch utzgutbezogene Detailbetrachtung 
3.1.1 Schutzgut Arten und Lebensräume 

Das Schutzgut Arten und Lebensräume wird über die Biotoptypen und, soweit maßgeblich, 
über spezifische Aspekte der Pflanzen und Tierwelt beurteilt. Basierend auf den in den jewei-
ligen Teilabschnitten rechtsgültigen Bebauungsplänen wurden Biotoptypen abgegrenzt und 
zugeordnet. Bewertungsgrundlage bildete der Schlüssel „Arten, Biotope, Landschaft" der 
LUBVV [15]. 

Der bisher rechtsverbindliche Bebauungsplan enthält Festsetzungen zur Durch- und Eingrü-
nung des Plangebiets. Für die Bewertung der Veränderungen wurden nur die Festsetzungen 
berücksichtigt, die sich räumlich abgrenzen lassen. Die räumliche Darstellung der bisherigen 
Flächenfestsetzungen ist Anlage 1 zu entnehmen. Die mit den räumlich abgrenzbaren Fest-
setzungen geschaffenen Lebensräume können wie folgt angesprochen werden: 

• Gewerbegebiet 

Für die nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden keine Festsetzungen getroffen. 
Innerhalb der gewerblichen Flächen sollen Laubbäume zur Durch- und Eingrünung ge-
pflanzt werden. Es können folgende Biotoptypen angenommen werden: 

LUBW-Biotoptyp 45.30a Laubbaum auf geringwertigen Lebensräumen 
LUBW-Biotoptyp 60.10 Bebaute Fläche 
LUBW-Biotoptyp 60.21 Versiegelte Fläche 
LUBW-Biotoptyp 60.50 Kleine Grünfläche 

• Private Grünfläche im Osten 

An der östlichen Gebietsgrenze ist eine private Grünfläche festgesetzt. Sie umfasst den 
dort vorhandenen Gehölzbiotop und vorgelagerte wiesenartiges Grünland. Es können fol-
gende Biotoptypen angenommen werden: 

LUBW-Biotoptyp 35.12 Mesophytische Saumvegetation 
LUBW-Biotoptyp 41.10 Feldgehölz 

• Private Grünfläche im Süden 

Zur Einbindung des Geländes in die umgebende Landschaft ist am südlichen Gebietsrand 
eine private Grünfläche festgesetzt. Sie umfasst den dortigen Wald bzw. Waldrand. Es 
können folgende Biotoptypen angenommen werden: 

LUBW-Biotoptyp 41.10 Feldgehölz 
LUBW-Biotoptyp 59.10 Laubmischwald 
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Umweltauswirkungen 

Die Grünflächen im Osten und Süden werden beibehalten; die Grünfläche im Süden wird ent-
sprechend der tatsächlichen Ausbildung geringfügig vergrößert und als „Fläche für Wald" fest-
gesetzt. Die für industrielle/gewerbliche Nutzung zulässige Fläche wird dementsprechend ge-
ringfügig verringert. Insgesamt erhöht sich der Anteil an Flächen, an denen natürlicher Be-
wuchs ermöglicht wird. 

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung des Schutzguts Arten und Lebensräume ist als Detailbi-
lanz in Anlage 3.1 dargestellt. Grundlage bildet die Ökokonto-Verordnung [20], die sich i. W. 
an den Empfehlungen der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg orientiert [14]. 
Danach ergibt sich ein Plus von insgesamt 16.438 Ökopunkten. 

3.1.2 Schutzgut Boden 

Der Untergrund des Plangebiets wird nach Angaben der Geologischen Karte aus den Gesteinen 
des Mittleren Muschelkalks gebildet [11]. Diese bilden das Ausgangsgestein der Bodenbildung. 
Natürliche Böden liegen innerhalb der bisher als private Grünfläche festgesetzten Flächen am 
südlichen und östlichen Gebietsrand vor. Es handelt sich um Böden vom Typ Braunerde-Rend-
zina und Rendzina-Braunerde, die sich über dem Hangschutt des Muschelkalks gebildet haben 
[12]. 

Böden werden nach ihrer Leistungsfähigkeit gemäß § 2 BBodSchG zur Erfüllung ihrer natür-
lichen Funktionen bewertet [9]. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage des Leitfadens „Be-
wertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit" [16] unter Berücksichtigung der Arbeitshilfe 
zum Schutzgut Boden [17]. 

Als Grundlage zur Bewertung der natürlichen Böden wurde im vorliegenden Fall die vom Lan-
desamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg (LGRB) aufbereitete Be-
wertung der Bodenfunktionen herangezogen [12]. Betrachtet werden die Bodenfunktionen 
„natürliche Bodenfruchtbarkeit", „Ausgleichskörper im Wasserhaushalt", „Filter und Puffer für 
Schadstoffe" sowie „Sonderstandort für naturnahe Vegetation". Danach zeigen die natürlichen 
Böden im Plangebiet insgesamt eine mittlere Bedeutung hinsichtlich ihrer natürlichen Funkti-
onen. Sonderstandorte für die naturnahe Vegetation liegen nicht vor. 

Die Böden innerhalb der bereits als Gewerbegebiet festgesetzten Flächen sind als anthropogen 
überprägt anzunehmen. In diesem Fall werden die Funktionen der nicht bebauten bzw. versie-
gelten Böden pauschal mit der Wertstufe „1" eingestuft [17]. Versiegelte Flächen weisen keine 
Bodenfunktionen mehr auf (Wertstufe 0). 

Umweltauswirkungen 

Als Folge der Festsetzungen des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Starzach 1. Änderung" wird 
ein geringfügig kleinerer Flächenanteil im Gebiet für eine Bebauung und Versiegelung festge-
setzt als bisher. Betroffen davon sind Böden, die innerhalb der gewerblichen Bauflächen liegen 
und daher bereits als anthropogen überprägt anzunehmen sind. Die Umweltauswirkungen sind 
insgesamt positiv; sie entsprechen faktisch einer Entsiegelung. 
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Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung des Schutzguts Boden ist als Detailbilanz in Anlage 3.2 
dargestellt. Grundlage bilden die Empfehlungen der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-
Württemberg [17]. Danach ergibt sich ein Plus von 4.040 Ökopunkten. 

3.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 
Planung 

Das Plangebiet ist Teil eines Gewerbegebiets. Bei Nichtdurchführung der Planung ist davon 
auszugehen, dass die Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans umgesetzt wer-
den. 

3.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nach-
teiliger Umweltauswirkungen 

Das Planvorhaben zieht keine nachteiligen Umweltauswirkungen im Sinne erheblicher Beein-
trächtigungen gem. der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach sich. Dazu tragen be-
reits einige der Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans bei, die mit dem Be-
bauungsplan „Gewerbegebiet Starzach 1. Änderung" übernommen und teilweise modifiziert 
werden. 

Diese sind im Folgenden aufgeführt. Berücksichtigt sind dabei auch die Maßnahmen, die dem 
Schutz von artenschutzrechtlich relevanten Arten dienen. 

3.3.1 Maßnahmen zum schonenden Umgang mit Grund und Boden 

M1 Teilversiegelung von Pkw-Stellplätzen, Aufstell- und Zufahrtsflächen 

Die Bodenversiegelung ist auf das unabdingbare Maß zu beschränken. Die für Pkw-
Stellplätze, Aufstell- und Zufahrtsflächen vorgesehenen Flächen sind mit versicke-
rungsfähigem Belag auszuführen z. B. Schotterrasen, Rasengittersteine, in Sandbett 
verlegtes Pflaster, versickerungsfähiges Verbundpflaster o. ä. 

Begründung: Auf teilversiegelten Flächen können die Bodenfunktionen teilweise er-
halten bleiben und erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens vermieden werden. 

M2 Schutz der Böden bei Bauarbeiten im Plangebiet 

Der belebte Oberboden ist zu schonen, bei Baumaßnahmen abzutragen, fachgerecht 
zwischenzulagern und möglichst vollständig einer Nutzung zuzuführen. Die Arbeiten 
im Umgang mit dem Boden sind gemäß DIN 19 731 [5], DIN 18 915 [4] und der Voll-
zugshilfe zu § 12 BBodSchV [2] durchzuführen; die Leitfäden des Umweltministeri-
ums Baden-Württemberg sind zu beachten [28], [29]. 

Auffüllungen und Abtragungen auf dem Grundstück sind so durchzuführen, dass die 
gegebenen natürlichen Geländeverhältnisse möglichst wenig beeinträchtigt werden. 
Grundsätzlich wird ein Massenausgleich innerhalb des Geltungsbereichs für den Auf-
und Abtrag von Bodenmaterial, vor allem von Oberboden angestrebt. 
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Der Oberboden aus dem Plangebiet sollte vorrangig für das Anlegen von Pflanzflä-
chen herangezogen werden. Ist ein vollständiger Massenausgleich nicht möglich, 
sollte zumindest der anfallende Oberboden möglichst ortsnah wiederverwendet wer-
den. 

Begründung: Durch die schonende Behandlung des Oberbodens und den angestreb-
ten Massenausgleich werden Beeinträchtigungen des Bodens gemindert. 

3.3.2 Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein-
trächtigungen des Landschaftsbilds sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts im Plangebiet 

M3 Fläche für Wald 

Am südlichen Rand des Plangebiets wird eine Fläche für Wald festgesetzt. Die Flä-
che weist bereits einen Mischwald mit vorgelagertem Strauchsaum auf; sie entspricht 
rechtlich Wald im Sinne § 2 LWaldG. Die Pflege der Waldfläche erfolgt im Rahmen 
einer ordnungsgemäßen forstlichen Bewirtschaftung gemäß § 12 LWaldG. 

Entsprechend der Randlage, bezogen auf die hangaufwärts angrenzende Waldflä-
che, soll dort ein gestufter Waldrand entwickelt und durch geeignete Pflege dauerhaft 
erhalten werden: 

• Entnahme der höheren Waldbäume, die sich heute und zukünftig innerhalb der 
Fläche befinden, in regelmäßigen Abständen (ca. alle 10 Jahre). 

• Die maximale Oberhöhe der Bäume darf den Abstand der Bebauung zum Baum-
fuß nicht überschreiten. 

• Neupflanzungen dürfen nur mit einheimischen Sträuchern und Bäumen 2. Ord-
nung (mittelwüchsige Bäume wie Vogelkirsche, Bergulme, etc.) erfolgen. 

Begründung: Die Fläche für Wald dient der landschaftlichen Einbindung des Gebiets; 
sie nimmt überdies eine klimatische Ausgleichsfunktion wahr. Durch den Erhalt des 
Waldstatus werden Lebensräume für Pflanzen und Tiere gesichert. 

M4 Private Grünfläche 

Am nordöstlichen Gebietsrand wird eine private Grünfläche festgesetzt. Die Fläche 
ist Teil eines Feldgehölzes, das sich nach Osten fortsetzt. 

Das Feldgehölz soll durch geeignete Pflege dauerhaft erhalten werden. Dazu sind in 
Abständen von fünf bis zehn Jahren Pflegegänge durchzuführen, bei denen höhere 
Bäume entnommen und Teilbereiche auf den Stock gesetzt werden sollen. Der Über-
gang zwischen Gehölzfläche und Gewerbegebiet ist als Saumstruktur zu pflegen und 
zu erhalten. Dazu soll der Saum alle 1 bis 2 Jahre gemäht werden. 

Begründung: Die private Grünfläche dient der landschaftlichen Einbindung des Ge-
biets. Gehölzflächen und Saum bieten Lebensräume für Pflanzen und Tiere. 
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M5 Pflanzgebot Bäume 

Auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche sind zur städtebaulichen Gestaltung 
und Klimaverbesserung Baumpflanzungen vorzunehmen. Die Bäume sind zu pflegen 
und dauerhaft zu erhalten; bei Abgang sind sie zu ersetzen. Verwendet werden ein-
heimische standortgerechte Laubbäume, StU 18 — 20 cm, Pflanzabstand > 8,00 m. 
Die im zeichnerischen Teil dargestellten Einzelbäume sind um bis zu 3,00 m ver-
schiebbar. 

Begründung: Die Bäume dienen der Durchgrünung des Gebiets und der Einbindung 
nach Norden. 

M6 Grundwasserschutz, Schutz von Oberflächenwasser 

Die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, insbesondere Heizöl, ist nur in ober-
irdischen Anlagen zulässig. 

Unverschmutztes Oberflächenwasser, einschließlich das der Dachflächen, ist dem 
geplanten Versickerungsbecken zuzuführen. 

Zur Vermeidung von langfristigen Schadstoffeinträgen in Grund- und Oberflächen-
wasser darf als Material bei der Dacheindeckung und den Anlagen zur Ableitung von 
Regenwasser kein unbeschichtetes Metall (Kupfer, Zink (inkl. Titanzink), Blei, etc.), 
sondern nur beschichtetes Material (beschichtetes Kupfer, Aluminium, Edelstahl, 
etc.) verwendet werden. 

Begründung: Die Maßnahmen dienen dem Schutz von Grund- und Oberflächenwas-
ser. Erhebliche Beeinträchtigungen werden vermieden. 

M7 Artenschutz 

Für Straßen-, Hof- und Gebäudebeleuchtung sind Lampen und Leuchten mit insek-
tenschonender Bauweise (z. B. mit Richtcharakteristik und vollständig gekapselter 
Lampengehäuse gegen das Eindringen von Insekten) und nicht anlockendem, UV-
freien Lichtspektrum (z. B. warmweiße LED-Leuchten) oder ein gleichwertiger tech-
nischer Standard zu verwenden. Bei der Bauart ist darauf zu achten, dass keine Fal-
len für Insekten entstehen. 

Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen sind notwendige Gehölzrodungen außer-
halb der Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nur im Zeit-
raum vom 01. Oktober bis 28. Februar durchzuführen. 

Begründung: Des Nachts sind durch die Beleuchtung Lichtimmissionen zu erwarten, 
durch welche die Fauna in der empfindlichen Ortsrandlage gestört werden kann. Zu 
helle und weiße Lampen wirken als Insektenfallen; damit gehen u. a. Nahrungsquel-
len für nachtaktive Fledermäuse verloren. Durch den Einsatz insektenschonender 
Lampen und Leuchten und die Ausrichtung der Beleuchtung werden diese Beein-
trächtigungen gemindert. 

Die zeitliche Regelung zur Rodung dient der Vermeidung artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestände. 
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3.4 Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten 

Eine Standortalternative für die Bereitstellung gewerblicher Flächen für den Garagenpark 
steht nicht zur Verfügung. Gewerbegebiete lassen diese Nutzung grundsätzlich zu. 

Durch die vorgesehene Nutzung als Garagenpark ist der Zuschnitt der überbaubaren Fläche 
festgelegt. Die Nutzung der Flächen wurde so optimiert, dass die im Gebiet bisher vorhande-
nen Gehölzflächen größtmöglich erhalten werden können. 

4 Zusätzliche Angaben 
4.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Die Methodik der hier dokumentierten Umweltprüfung zum derzeitigen Verfahrensstand orien-
tiert sich an der Vorgehensweise innerhalb einer Umweltverträglichkeitsstudie unter besonderer 
Berücksichtigung der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB [1]. Die Umweltprüfung integriert 
den Grünordnungsplan mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zur Optimierung und Beurteilung 
der Planung hinsichtlich der Belange von Natur und Landschaft. 

Gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG liegt ein Eingriff dann vor, wenn Veränderungen der Gestalt oder 
Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbin-
dung stehenden Grundwasserspiegels die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts oder des Landschaftsbilds erheblich beeinträchtigen können. Nach § 20 NatSchG Baden-
Württemberg bilden die Errichtung oder wesentliche Änderung von baulichen Anlagen im Sinne 
von § 2 Abs. 1 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO), Straßen und Wege Re-
gelbeispiele für Eingriffe. 

Die Bearbeitung des Umweltberichts in der vorliegenden Fassung erfolgte auf folgenden Grund-
lagen: 

• rechtsverbindlicher Bebauungsplan „Gewerbegebiet Starzach" 

• fachbezogene Ortsbegehungen in den Jahren 2018 und 2020, zur Aufnahme der Vegetati-
onstypen und zur Prüfung der artenschutzrechtlichen Relevanz 

• vorhandene Unterlagen zu den geforderten Inhalten des Umweltberichts; diese sind an ent-
sprechender Stelle zitiert und im Literaturverzeichnis aufgeführt 

Es bestanden keine Schwierigkeiten bei der Erarbeitung des Berichts. 

4.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltaus-
wirkungen (Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB sollen die erheblichen Umweltauswirkungen überwacht werden, die auf-
grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten. Ziel ist es, insbesondere unvorhergese-
hene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe 
ergreifen zu können. Unter unvorhergesehenen Auswirkungen sind diejenigen Umweltauswir-
kungen zu verstehen, die nach Art oder Intensität nicht bereits Gegenstand der Abwägung 
waren. 
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Hpc„,14„, 
Für die Umwelt.  Für die Menschen. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind abhängig von der tatsächlichen Bebauung 
und der Ausführung der Ausgleichsmaßnahmen. Die Einhaltung der bauplanungsrechtlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplans wird im Rahmen der nachgeschalteten Baugenehmi-
gung überwacht. 

Zur Unterstützung beim Monitoring soll die zuständige Behörde (LRA Calw) die Gemeinde 
Starzach gemäß § 4 BauGB unterrichten, wenn sie über Erkenntnisse zu unvorhergesehenen 
nachteiligen Umweltauswirkungen aufgrund der Durchführung des Bebauungsplans verfügt. 

4.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Am östlichen Rand des Gewerbegebiets Starzach soll ein Garagenpark entstehen. Dafür wird 
der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Starzach 1. Änderung" aufgestellt. Der Gesetzgeber for-
dert, im Rahmen der Abwägung öffentlicher und privater Belange eine Umweltprüfung durch-
zuführen. Die Ergebnisse dieser Umweltprüfung sind im vorliegenden Umweltbericht darge-
stellt. 

Das Plangebiet liegt zwischen der Bahnlinie Rottenburg-Horb und der Kreisstraße K 6941. Es 
umfasst eine Fläche von ca. 1,5 ha. Das Plangebiet wurde bereits durch den rechtsverbindli-
chen Bebauungsplan „Gewerbegebiet Starzach" überplant. Die bauliche Nutzung, d. h. die zu-
lässige überbaubare Grundstücksfläche und die Abmessungen der zulässigen Gebäude, soll 
wie bisher festgesetzt werden. Unbelastetes Regenwasser wird in einem Versickerungsbecken 
innerhalb des Plangebiets gesammelt und größtmöglich versickert; der Überlauf wird in einen 
Wassergraben geleitet. Die Erschließung erfolgt über die Dr.-Eberhardt-Buse-Straße. 

Der bisher rechtsverbindliche Bebauungsplan enthält Festsetzungen und Empfehlungen, die 
der Vermeidung, der Minderung sowie dem Ausgleich der Umweltauswirkungen dienen. Diese 
finden sich in der Bebauungsplanänderung wie folgt wieder: 

• Am südlichen Rand des Plangebiets war eine private Grünfläche festgesetzt, die nun als 
Fläche für Wald festgesetzt und geringfügig erweitert wird. Der Waldstatus wird erhalten. 

• Die private Grünfläche am östlichen Rand wird übernommen. 

• Entlang der Dr.-Eberhardt-Buse-Straße werden Laubbäume zur Eingrünung festgesetzt. 

• Die Festsetzungen zum Schutz von Boden und Grundwasser werden übernommen. 

• Ergänzend werden Festsetzungen zum Artenschutz getroffen. 

Insgesamt sind gegenüber dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan keine nachteiligen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten. In der Bilanz wird mit der Bebauungsplanänderung eine geringfügig 
kleinere Fläche als Gewerbegebietsfläche ausgewiesen; der Anteil begrünter Flächen erhöht 
sich demgegenüber geringfügig. Dementsprechend ist die rechnerische Eingriffs-/Ausgleichsbi-
lanz positiv. 
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HPC • 
Für die Umwelt. Für die Menschen. 

Die Umweltverträglichkeit der vorliegenden Planung ist abhängig von den prognostizierten 
Auswirkungen und den entsprechenden Maßnahmen zur Minderung und zum Ausgleich. 
Durch Überwachung der Bauausführungen sowie der Ausgleichsmaßnahmen soll gewährleis-
tet werden, dass die vorliegende Planung keine unvorhergesehenen Auswirkungen nach sich 
zieht. 

HPC AG 

Projektleiterin 

eiltv 
Dr. Barbara Eichler 
Dipl.-Biologin 
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